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§816.
Fur das Genehmigungsverfahren von Anlagen mit einer Brennstoffwarmeleistung von 50 MW oder mehr gilt, soweit
nicht eine Genehmigung nach diesem Bundesgesetz gemal § 32 entfallt:

1. 1.Fur Anlagen zu deren Errichtung, Betrieb oder wesentlichen Anderung auch nach anderen
Verwaltungsvorschriften des Bundes eine Genehmigung zum Schutz vor Auswirkungen der Betriebsanlage oder
zum Schutz des Erscheinungsbildes der Betriebsanlage erforderlich ist, entfallen, soweit im Folgenden nichts
anderes bestimmt ist, gesonderte Genehmigungen nach diesen anderen Verwaltungsvorschriften, es sind aber
deren materiellrechtliche Genehmigungsregelungen bei Erteilung der Genehmigung anzuwenden. Dem
Verfahren sind Sachverstandige flr die von anderen Verwaltungsvorschriften erfassten Gebiete beizuziehen. Die
Genehmigung gilt auch als entsprechende Genehmigung nach den anderen Verwaltungsvorschriften des Bundes.
Die Mitanwendung der Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes 1959 (WRG 1959), BGBI. Nr. 215, bezieht sich
auf folgende mit Errichtung, Betrieb und Anderung der Anlage verbundene MaRBnahmen:

1. a)Wasserentnahmen flr Feuerléschzwecke (88 9 und 10 WRG 1959);

2. b)Warmepumpen (8 31c WRG 1959);

3. c)Abwassereinleitungen in Gewasser (8 32 Abs. 2 lit. a, b und e WRG 1959), ausgenommen
Abwassereinleitungen aus Anlagen zur Behandlung der in einer &ffentlichen Kanalisation gesammelten
Abwasser;

4. d)Lagerung von Stoffen, die zur Folge haben, dass durch Eindringen (Versickern) von Stoffen in den Boden
das Grundwasser verunreinigt wird (§ 32 Abs. 2 lit. ¢ WRG 1959);

5. e)Abwassereinleitungen in wasserrechtlich bewilligte Kanalisationsanlagen.

Insbesondere sind dafur die Bestimmungen des WRG 1959 betreffend den Stand der Technik einschlieBlich der
Gewdahrung von Ausnahmen vom Stand der Technik, persénliche Ladung von Parteien, Emissions- und
Immissionsbegrenzungen sowie Uberwachung einschlieRlich des Grundwasserzustandsberichtes
mitanzuwenden. Uber die mitanzuwendenden wasserrechtlichen Tatbestinde ist in einem gesonderten
Spruchpunkt abzusprechen. Berihrt ein Verfahren wasserwirtschaftliche Interessen, so hat der
Genehmigungswerber schon vor dem Genehmigungsantrag dem wasserwirtschaftlichen Planungsorgan (8 55
Abs. 4 WRG 1959) die Grundzuge des Projekts anzuzeigen.

2. 2.Die Behorde gemal § 45 hat das Genehmigungsverfahren gemal Z 1 mit anderen Behdrden zu koordinieren,
wenn nach anderen, nicht gemal Z 1 mitanzuwendenden Verwaltungsvorschriften eine Genehmigung oder eine
Anzeige zum Schutz vor Auswirkungen der Anlage oder zum Schutz des Erscheinungsbildes der Anlage
erforderlich ist.

3. 3.Die nach anderen Verwaltungsvorschriften des Bundes im Sinne der Z 1 bestehenden behérdlichen Befugnisse
und Aufgaben zur Uberpriifung der Ausfihrung der Anlage, zur Kontrolle, zur Herstellung des gesetzmaRigen
Zustandes, zur Gefahrenabwehr, zur nachtraglichen Konsensanpassung, zur Vorschreibung und Durchfihrung
von MaRnahmen bei Errichtung, Betrieb, Anderung und Auflassung, der Wiederverleihung von Rechten von
Anlagen sind von der Behorde gemaR § 45 hinsichtlich des WRG 1959 nur fiir die in Z 1 lit. a bis lit. e genannten
Maflinahmen, wahrzunehmen. Die Zustandigkeit des Landeshauptmannes nach § 17 Altlastensanierungsgesetz,
BGBI. Nr. 299/1989, bleibt unberthrt. Die Bestimmungen betreffend die allgemeine Gewasseraufsicht (88 130 ff.
WRG 1959) bleiben unberthrt.

4. 4.7 3ist hinsichtlich der Aufgaben und Befugnisse, die nach dem Arbeitsinspektionsgesetz 1993 (ArblG), BGBI.
Nr. 27, den Arbeitsinspektoren obliegen, nicht anzuwenden.

In Kraft seit 12.07.2013 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/eg-k_2013/paragraf/16
https://www.jusline.at/gesetz/eg-k_2013/paragraf/32
https://www.jusline.at/gesetz/eg-k_2013/paragraf/9
https://www.jusline.at/gesetz/wrg/paragraf/31c
https://www.jusline.at/gesetz/eg-k_2013/paragraf/32
https://www.jusline.at/gesetz/eg-k_2013/paragraf/32
https://www.jusline.at/gesetz/wrg/paragraf/55
https://www.jusline.at/gesetz/eg-k_2013/paragraf/45
https://www.jusline.at/gesetz/eg-k_2013/paragraf/45
https://www.jusline.at/gesetz/eg-k_2013/paragraf/17
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1989_299_0/1989_299_0.pdf
file:///

	§ 16 EG-K 2013 Anwendung anderer Verwaltungsvorschriften des Bundes
	EG-K 2013 - Emissionsschutzgesetz für Kesselanlagen


